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51/2022 
 
 
 

 
 
 

Haushaltssatzung 
der Stadt Bad Wünnenberg für das Haushaltsjahr 2022 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666) unter Berücksichtigung aller seitdem 
erfolgten Änderungen hat der Rat der Stadt Bad Wünnenberg mit Beschluss vom 10.02.2022 fol-
gende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 
voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzah-
lungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, 
wird 
 
 
im Ergebnisplan mit 

Gesamtbetrag der Erträge auf     39.096.695 EUR 
 

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf    40.949.587 EUR 
  
im Finanzplan mit 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf      35.910.045 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit auf      37.802.482 EUR 

 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf         9.152.000 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf      12.772.300 EUR 

 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit auf        3.620.300 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit auf           275.000 EUR 

 
festgesetzt. 
 

 



                                                                  Amtsblatt 
für den Kreis Paderborn 

 
79. Jahrgang   2. März      Nr. 15 / S. 3    

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 
3.620.300 EUR festgesetzt.  
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im 
Ergebnisplan wird auf 1.852.892 EUR festgesetzt.  
 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 6.000.000 EUR festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer   
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf        250 v. H. 
1.2 für die Grundstücke 

(Grundsteuer B) auf        429 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer auf        390 v. H. 
 
 

§ 7 
 

Haushaltssicherungskonzept  
 

entfällt. 
 
 
 
 
: 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NW dem Landrat als untere staat-
liche Verwaltungsbehörde in Paderborn mit Schreiben vom 15.02.2022 angezeigt worden. 

 
Der Haushaltsplan wird vom 10.03.2022 bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses für das 
Jahr 2022 im Verwaltungsgebäude der Stadt Bad Wünnenberg im Stadtteil Fürstenberg, Poststraße 
15, während der allgemeinen Öffnungszeiten der Verwaltung zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.  

 
 
 

Hinweis 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 
 
 
 

Bad Wünnenberg, den 01. März 2022 
 
 
  

gez. Carl 
 
Christian Carl 
Bürgermeister 
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52/2022 
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53/2022 
 
 
 

Bekanntmachung 
 

Wahl zum Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen 

am 15. Mai 2022 in den Wahlkreisen 100 Paderborn I und 101 Paderborn II 

 
 
Für die Wahl zum Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen am 15. Mai 2022 hat der Kreistag des 

Kreises Paderborn in seiner Sitzung am 21. Februar 2022 gemäß § 10 Abs. 3 des Landeswahlgesetzes 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. August 1993 (GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 16. Februar 2021 (GV. NRW. S. 189) -  SGV. NRW. 1110) in Verbindung mit § 3 Abs. 1 

der Landeswahlordnung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 544, ber. S. 94), zuletzt geändert durch Ver-

ordnung vom 15. Juni 2021 (GV. NRW. S. 790) – SGV. NRW. 1110 -, folgende Beisitzerinnen und 

Beisitzer sowie Stellvertreterinnen und Stellvertreter in den Kreiswahlausschuss für den Wahlkreise 

100 Paderborn I und 101 Paderborn II gewählt: 

 
 
Beisitzerinnen/Beisitzer Stellvertreterinnen/Stellvertreter 
 
Hans-Bernd Janzen Meinolf Päsch CDU 
 
Verena Haese Ludger Konersmann CDU 
 
Diethelm Krause Wilfried Lappe CDU 
 
Heike Krömeke Wolfgang Scholle SPD 
 
Carsten Birkelbach Dr. Elisabeth Schaper GRÜNE 
 
Johannes Risse Johanna Carniel   DIE LINKE. 
 
 
 
Paderborn, 22. Februar 2022 
 
Der Kreiswahlleiter für die 
Wahlkreise 100 Paderborn I und 101 Paderborn II 
 
 
gez. 
 
Christoph Rüther 
Landrat 
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54/2022 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
  
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom 22.02.2022, Az.: 36/PB-VU678an 
 
Herrn 
Alexander Schulz 
letzte bekannte Anschrift: Lange Straße 48, 33165 Lichtenau 
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 22.02.2022 (Az.: 36/PB-VU678) kann beim Kreis Paderborn 
- Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprech-
zeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 
14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Schäfer 
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55/2022 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
  
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom 15.02.2022 und 18.02.2022, Az.: 36/PB-JE17und PB-NZ17an 
 
Herrn 
Eugen Jazyna 
letzte bekannte Anschrift: Auf der Lieth 105, 33100 Paderborn 
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 15.02.2022  und 18.02.2022(Az.: 36/PB-JE17 und PB-NZ17) 
kann beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, 
während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 
16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Schäfer 
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56/2022 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
  
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom 22.02.2022, Az.: 36/PB-W3111 an 
 
Herrn 
Wayne Sylvester Schmeets 
letzte bekannte Anschrift: Gartenstraße 15, 33154 Salzkotten 
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 22.02.2022 (Az.: 36/PB-W3111) kann beim Kreis Paderborn 
- Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprech-
zeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 
14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Stöwer 
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57/2022 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
  
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom 22.02.2022, Az.: 36LIP-XJ33 an 
 
Frau 
Petra Mersch 
letzte bekannte Anschrift: An der Jordanquelle 22,33175 Bad Lippspringe 
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 22.02.2022 (Az.: 36/LIP-XJ33) kann beim Kreis Paderborn 
- Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprech-
zeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 
14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Stöwer 
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58/2022 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
  
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom 22.02.2022, Az.: 36A-PW413 an 
 
Frau 
László Soós 
letzte bekannte Anschrift: Mastbruchstraße 217, 33104 Paderborn 
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 22.02.2022 (Az.: 36/A-PW413) kann beim Kreis Paderborn 
- Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprech-
zeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 
14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Stöwer 
 


